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Liebe
Kolleginnen 
und
Kollegen,
ein Trauerspiel
besonderer Art
führt derzeit die
Politik auf. Der
Tarifabschluss für
den öffentlichen
Dienst kam mit

großen Geburtswehen zustande. Bei der
Übernahme auf die Beamtenbesoldung ziert
man sich immer noch. Zum Jahresauftakt in
Bad Kissingen erklärten Vertreter aller Par-
teien, Staatssekretär Fritz Rudolf Körper als
Vertreter der Bundesregierung und Professor
Dr. Kurt Faltlhauser als bayerischer Finanz-
minister und Verhandlungsführer der Län-
der, dass sie die zeit- und inhaltsgleiche
Übernahme der Tarifergebnisse wollen. Die-
sen Worten folgten keine entsprechenden
Taten.

Seither wird um eine Lösung gefeilscht. Die
Übernahme der prozentualen Ergebnisse
scheint zwischenzeitlich gesichert, der Zeit-
punkt ist noch Spielball politischer Machtde-
monstrationen.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion stellte im
Bundestags-Innenausschuss einen Antrag,
wonach die Bundesregierung zu einem
Gesetzentwurf mit der zeit- und inhaltsglei-
chen Übernahme aufgefordert werden soll-
te. Der Antrag wurde von der Koalitions-
mehrheit abgelehnt. Auf unseren Protest hin
erklärte uns der innenpolitische Sprecher der
SPD, Dieter Wiefelspütz, seine Fraktion lehne
dieses politisch taktische Spiel ab, trete
gleichwohl aber für die Übernahme der
Tarifergebnisse ein, allerdings mit zweimo-
natiger Zeitverzögerung. Mit der Zeitverzö-
gerung soll die im Tarif vereinbarte teilweise
Kompensation ausgeglichen werden. Das
Problem bei der Prozedur seien die Länder.

Die Länder wollen eine Öffnungsklausel,
wonach sie selbst bestimmen können, ob
und in welcher Höhe sie Weihnachtsgeld

bezahlen, ob und in welcher Höhe sie
Urlaubsgeld gewähren, wie sie einen Spiel-
raum bei der Übernahme der Gehaltser-
höhung nutzen.

In dieser Phase unternahm der dbb einen
Vorstoß, der auf Dauer das Weihnachtsgeld
und Urlaubsgeld vor Dispositionen der ein-
zelnen Länder sicher machen sollte. Einbau
in das laufende Gehalt, lautete die Zielrich-
tung. Dies entsprach dem Auftrag aus dem
letzten Steuer-Gewerkschaftstag. Der dbb
Bundeshauptvorstand und der dbb Bundes-
vorstand hatten die dbb Bundesleitung
beauftragt, diesbezüglich mit Bund und Län-
dern zu verhandeln. Dass die öffentlichen
Dienstherrn einen solchen Vorschlag nicht
begeistert aufgreifen war klar. Wenn sie kür-
zen und streichen wollen und wir dies genau
verhindern wollen, lag der Konflikt auf der
Hand. Dass wir zur Sicherung von Weih-
nachts- und Urlaubsgeld möglicherweise
Abzinsungen hinnehmen müssen, war Bera-
tungsthema in den Gremien. Es ging aber
nicht darum, etwas zu verschenken, denn
wir haben nichts zu verschenken. Dieser
falsche Eindruck ist durch Medienberichte
entstanden und hat viele von Ihnen über-
rascht und verärgert. 

In der letzten Ausgabe des DSTG-Magazins
hatte ich Sie an dieser Stelle von der Zielrich-
tung informiert, sodass dieses Thema für Sie
nicht neu war. Ziel des öffentlichen Vor-
stoßes war es, im Bundesrat Öffnungsklau-
seln zu verhindern und die Sonderzahlungen
zu sichern. Die Ministerpräsidenten haben
das Thema in der letzten Bundesratssitzung
vertagt. In der März-Sitzung steht dieser
Punkt wieder auf der Tagesordnung. Unser
Streit um die zeit- und inhaltsgleiche
Gehaltserhöhung und die dauerhafte Siche-
rung von Weihnachts- und Urlaubsgeld geht
weiter. Wir wollen endlich das unwürdige
politische Gezerre beenden, denn Beamte
sind keine Almosenempfänger.

Mit kollegialen Grüßen
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Vom 17. bis 19. Januar 2003 tag-
ten die Mitglieder des Bundesju-
gendausschusses in Bremen. Als
Gäste konnten wir den Bundes-
vorsitzenden Dieter Ondracek,
den stellvertretenden Bundes-
vorsitzenden Joachim Rothe
sowie die stellvertretende Vor-
sitzende der dbb-jugend Micha-
ela Schröder herzlich begrüßen. 

Zunächst berichtete Dieter
Ondracek über die Ergebnisse
der Tarifrunde 2002/2003, die
Aussagen diverser Politiker zur
Übertragung auf die Beamten-
besoldung sowie über die neue-
sten Pläne der Bundesregierung
zur Änderung des Steuerrechts
(„Steuerbegünstigungsabbau-
gesetz“). Nach kurzer, aber
intensiver Diskussion verab-
schiedeten wir Dieter Ondracek
und dankten ihm, dass er sich
trotz seines Termindrucks Zeit
für den Bundesjugendausschuss
genommen hatte.

Nach den Rücktritten von Yvon-
ne Delvo von der Funktion als
stellvertretende Bundesjugend-
vorsitzende im Oktober 2002
und von Markus Griebenow als
Bundesjugendvorsitzender kurz
vor der Sitzung des Bundesju-
gendausschusses waren Nach-
wahlen zur Bun-
desjugendleitung erforderlich.
Wir danken beiden für ihre in
den vergangenen Jahren gelei-
stete Arbeit. 

Als neuer Vorsitzender der
DSTG-Jugend wurde Mario
Moeller, bisher stellvertretender
Vorsitzender und Schatzmeister
sowie Landesjugendvorsitzen-
der in Berlin, gewählt. Die
vakante Funktion wurde durch
die Nachwahl von Annegret
Kaefer (Landesjugendleiterin
Bremen) als stellvertretende
Vorsitzende und Schatzmeiste-
rin neu besetzt. Bei der Wahl
einer/s weiteren stellvertreten-

den Vorsitzenden setzte sich Frie-
drich Schlegel (Bezirksjugendlei-
ter Nordbayern) knapp gegen
Kerstin Bastian (Landesjugendlei-
terin Hamburg) durch. Damit
kann sich jetzt wieder eine kom-
plettierte Bundesjugendleitung,
zu der weiterhin die stellvertre-
tenden Vorsitzenden Christina
Köhler (Hessen) und Daniela
Werner (Berlin) gehören, ihren
zahlreichen Aufgaben widmen.

Weiterer Schwerpunkt der Sit-
zung war die Vorbereitung auf
den Steuer-Gewerkschaftstag,
der im Juni in Berlin stattfinden
wird. Über Anträge der DSTG-
Jugend wurde entschieden. 

Heftige Diskussionen gab es um
die Präsentation im Internet
(www.dstg-jugend.de), die in
Zukunft aktueller werden soll.
Die Landes- und Bezirksjugend-
verbände sagten zu, Informatio-
nen aus ihrem Bereich für die
Homepage zu liefern. Zudem

stellte der Internetbeauftragte
der DSTG-Jugend, Ludger Grimsel,
einen Entwurf für ein neues Out-
fit der Internet-Seite vor. Da die
Meinungen gespalten waren,
wird über das Für und Wider des
bisherigen und des neu vorge-
stellten Layouts weiter im Bunde-
sjugendausschuss debattiert.

Einhellig wurde beschlossen, dass
die Bundesjugendleitung Info-
Material aus den Landes- und
Bezirksjugendverbänden zusam-
mentragen soll. Eine „Ideenbörse“
soll allen Mitgliedsverbänden zur
Verfügung gestellt werden und
ihnen damit die Arbeit erleich-
tern. Die Bundesjugendleitung
entwickelt ein Nachschlagewerk
zur Gewerkschaftsarbeit, das den
Funktionsträgern nützliche Infor-
mationen bietet.

Die nächste Sitzung des Bundes-
jugendausschusses wird vom 10.
bis 12. Oktober 2003 in Leipzig
stattfinden.
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DSTG-Jugend mit Nachwahlen

Externe Ausbildung ist
keine Alternative

DDie Resonanz auf die Einladung
der Bundesjugendleitung zu
einer Klausurtagung konnte
nicht besser sein: Am 16. und 17.
Januar 2003 trafen sich in Bre-
men der Bundesvorsitzende Die-
ter Ondracek, seine Stellvertreter
Anne Schauer, Dr. Rainer Ulrich,
Manfred Lehmann und Joachim
Rothe, der Vorsitzende des Lan-
desverbandes Winfried Noske
und fast alle Mitglieder der Lan-
desjugendleitung Bremen. Eben-
falls kam der Vorsitzende des
DSTG-Bildungsausschusses
Hans-Werner Kaldenhoff, Bun-
desgeschäftsführer Rafael Zen-
der, der stellvertretende Vorsit-
zende der dbb-jugend Jens-Uwe
Adler und fast alle Vorsitzenden
der Landes- und Bezirksjugend-
verbände. Schon an dieser illust-
ren Runde konnte man die Bri-
sanz des Themas, nämlich die
Externalisierung der Ausbildung
im gehobenen Dienst der Steuer-

verwaltung, ablesen. Und nicht
umsonst war ja auch Bremen als
Tagungsort ausgewählt worden.
Hier gibt es seit dem Winterse-
mester 2002/2003 einen „Inter-
nationalen Studiengang Steuer-
und Wirtschaftsrecht“, der in der
Studienrichtung Steuerrecht bei
entsprechenden Praxisphasen
die Laufbahnbefähigung für den
gehobenen Dienst der Steuerver-
waltung beinhalten soll (vgl.
DSTG-Magazin – Oktober 2002).
Als Diskussionsgrundlage wur-
den zu Beginn der Klausurtagung
noch einmal die Entwicklung der
Ausbildung im gehobenen
Dienst und die Gründe dafür dar-
gestellt, weshalb diese seit nun-
mehr über zwei Jahrzehnten
intern an speziellen Fachhoch-
schulen der Verwaltung und im
Beamtenstatus durchgeführt
wird. Danach wurde die Konzep-
tion des Bremer Studiengangs
vorgestellt.

Schnell waren sich alle Anwesen-
den einig, dass auch unter Einbe-
ziehung der Kritik an der inter-
nen Ausbildung, die der Wissen-
schaftsrat vorbringt, eine externe
Ausbildung keine wirkliche Alter-
native dazu ist. So ginge die
besondere Praxisnähe, die
sowohl durch den Einsatz von
Verwaltungspraktikern als
Dozenten, aber auch durch die
praktische Ausbildung im Finanz-
amt in dem Bewusstsein, künfti-
ge Kolleginnen und Kollegen aus-
zubilden, gewährleistet wird, völ-
lig verloren. Auch hätte die
Finanzverwaltung letztlich kei-
nen Einfluss mehr auf die Ausbil-
dung und auf die Auswahl der
externen Studenten. Eine
Bedarfsplanung wäre nicht mehr
oder nur noch durch eine frühzei-
tige vertragliche (und dann auch
wieder entgeltliche) Bindung von
Studenten möglich. Unter dieser
Voraussetzung könne man bei
der internen Ausbildung bleiben
und vorhandene Ressourcen
effektiver und effizienter einset-
zen. Dieser Eindruck verfestigte
sich aufgrund eines Gesprächs

mit zwei Studentinnen des Inter-
nationalen Studiengangs Steuer-
und Wirtschaftsrecht. Beide Stu-
dentinnen kennen die Finanzver-
waltung von innen, die eine als
Beamtin des mittleren Dienstes,
die quasi einen Aufstieg in den
gehobenen Dienst plant, die
andere als Praktikantin, die zwar
zu einer späteren Tätigkeit in der
Verwaltung tendiert, sich aber
auch eine Karriere in der Wirt-
schaft vorstellen kann. Das Resü-
mee  der fast zweistündigen Dis-
kussion lautete, dass sich kein
großer Unterschied zum bisher
internen Studiengang feststellen
ließ. Dieses mag sicherlich zum
Teil daran liegen, dass die bisheri-
gen Dozenten auch einen großen
Teil der Lehrveranstaltungen im
externen Studiengang durch-
führen. Das System sei sehr ver-
schult, Vorlesungen im eigentli-
chen Sinne fänden nicht statt.
Das Tempo der Stoffvermittlung
sei sehr hoch und gerade für
Schulabgänger, die bisher keinen
Bezug zum Steuerrecht hatten,
sehr problematisch. Schätzungs-
weise beschäftigten sich allenfalls
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5 bis 8 Studentinnen und Stu-
denten mit dem Gedanken, nach
dem Studium in die Finanzver-
waltung zu gehen. Dies könne
sich natürlich nach den ersten
praktischen Erfahrungen im
Finanzamt noch ändern.

Am zweiten Tag der Klausurta-
gung konnten als Gäste der
Abteilungsleiter beim Senator
für Finanzen Jürgen Albers und
Prof. Volker Seebeck von der
Hochschule für öffentliche Ver-
waltung zu einer zweistündigen
Diskussionsrunde begrüßt wer-
den. Prof. Seebeck schilderte
nach ersten Erfahrungen seine
Eindrücke von dem Studiengang.
Vieles ist noch unklar. Ein Ent-
wurf der Prüfungsordnung liegt
erst jetzt den Gremien der Hoch-
schulen vor. Unsicher bleibt eine

eventuelle Einstellung durch die
Finanzverwaltung nach Beendi-
gung des Studiums. Während die
DSTG Bremen meint, dass der
Bedarf an Nachwuchskräften in
den Bremer Finanzämtern nicht
einmal durch die Einstellung aller
Studentinnen und Studenten im
Jahr 2006 gedeckt werden könn-
te, sieht die Verwaltung momen-
tan gar keinen Raum für Einstel-
lungen. Trotzdem wird nach Aus-
sage von Albers über Modelle
nachgedacht, gute Studentinnen
und Studenten bereits vor
Abschluss des Studiums an die
Finanzverwaltung zu binden. Ins-
besondere sei ein finanzieller
Anreiz denkbar, der jedoch deut-
lich unter der Höhe der Anwär-
terbezüge bleiben müsse. Um die
freiwilligen Praktika in der

Finanzverwaltung attraktiver zu
machen, habe man sich bereits
entschlossen, eine monatliche
Vergütung von 530 € zu zahlen. 
Zum Abschluss versicherten
sowohl Albers als auch Prof. See-
beck, dass der Internationale Stu-
diengang Steuer- und Wirt-
schaftsrecht ein Pilotprojekt sei,
dessen Ausgang vollkommen
offen ist. Sollte sich der Studien-
gang nicht für die Nachwuchsge-
winnung für den öffentlichen
Dienst eignen, würde Bremen
über andere Modelle nachden-
ken und ggf. wieder zur internen
Ausbildung zurückkehren.
Ohnehin sei es ausschließlich
eine politische Entscheidung auf-
grund des fehlenden Ausbil-
dungsbedarfs gewesen, den
externen Studiengang einzurich-

ten. Nur so sei die Ausbildung an
der Hochschule für öffentliche
Verwaltung zu sichern gewesen.
Sowohl Herr Albers als auch Prof.
Seebeck hätten nach eigener Aus-
sage Nachwuchskräfte für die
Finanzverwaltung lieber weiter-
hin intern ausgebildet. 
Als Fazit ist festzuhalten, dass es
weder stichhaltige Gründe noch
eine Notwendigkeit für eine
Externalisierung der Ausbildung
im gehobenen Dienst der Steuer-
verwaltung gibt. Nur die interne
hochqualitative Ausbildung kann
Nachwuchskräfte hervorbringen,
die auf die speziellen Aufgaben
der Finanzverwaltung ausrei-
chend vorbereitet sind. Allein die
Einsparung von Anwärterbezügen
rechtfertigt eine Externalisierung
jedenfalls nicht.

Merz für volle 
Besoldungsanpassung
Über die aktuellen steuerpoliti-
schen und besoldungsrechtli-
chen Entwicklungen tauschten
sich DSTG-Chef Dieter Ondracek,
DSTG-Vize Dr. Rainer Ullrich und
DSTG-Bundesgeschäftsführer
Rafael Zender mit dem stellver-
tretenden Fraktionsvorsitzenden
der CDU/CSU-Fraktion im Deut-
schen Bundestag, Friedrich Merz,
aus.

Für die Behandlung des Steuer-
vergünstigungsabbaugesetzes
legte sich Merz fest, dass dieses
komplett abgelehnt werde, bis
auf einige notwendige Änderun-
gen bei der Körperschaftssteuer. 

Als Vorschlag der Opposition für
Einsparungen werde u. a. die
1999 auf Schloß Krickenbeck dis-
kutierten Sparmaßnahmen
debattiert. Dies hätten die Mini-
sterpräsidenten der Unionslän-
der bereits aufgegriffen. Die
DSTG-Vertreter lehnten weitere
Sparmaßnahmen für den öffent-
lichen Dienst ab. 

Ausdrücklich distanzierte sich
Merz von den beabsichtigten
Änderungen beim Verlustvortrag
und den geplanten Regelungen
der Mindeststeuer. Gespannt
erwarte er den Gesetzesentwurf
der Bundesregierung zur Abgel-

tungssteuer und die Höhe des
von der Bundesregierung vorge-
schlagenen Abgeltungssteuer-
satzes, sagte der CDU-Politiker.
Die DSTG-Vertreter sprachen ihre
Vorbehalte gegenüber einer
Abgeltungssteuer vor. Es müsse
in diesem Zusammenhang dar-
auf geachtet werden, dass Kapi-
talanlagen nicht gegenüber
Sachinvestitionen begünstigt
würden. 
Merz bekräftigte, dass eine große
Einkommensteuerreform drin-
gend notwendig sei, die den Ein-
gangssteuersatz bei etwa 15 %
und den Spitzensteuersatz bei 
38 % festschreibe. Man müsse
unbedingt die Steuerbelastung
herunterfahren, wobei natur-
gemäß auch Bemessungsgrund-
lagen zu ändern seien. Zu der
Wertzuwachssteuer äußerte
Merz, dass dieses Thema nur im
Rahmen einer großen  Einkom-
mensteuerreform behandelt
werden könne. Zudem berge die
Wertzuwachssteuer die Gefahr
der Scheingewinnbesteuerung,
insbesondere, wenn ein nomina-
ler Wertzuwachs zu verzeichnen
sei, aber kein realer Wertzu-
wachs. Selbstgenutztes Wohnei-
gentum müsse von dieser Steuer
ausgenommen bleiben.  Für eine

Abgeltungssteuer sei  der Satz
von 25 % bei einem Spitzensteu-
ersatz von 48,5 % zu niedrig ver-
anschlagt. Über diesen Punkt
müsse sich die Bundesregierung
Gedanken machen, da die Sprei-
zung aus verfassungsrechtlichen
Gründen nicht zu groß sein dür-
fe. Bei der Einkommensteuer
müssten die Sätze abgesenkt
und die Bemessungsgrundlage
neu definiert werden. Allerdings
hält Merz einen Abgeltungssteu-
ersatz von 30 % als für zu hoch.
Bei der Abgeltungssteuer entfie-
le die Problematik der Freistel-
lungsaufträge, die entbehrlich
seien. Dies müsse nach Meinung
der DSTG-Vertreter sehr genau
überlegt werden. Bei der Besol-
dungsanpassung trat Merz für
ein Überklappen des Tarifergeb-
nisses auf die Beamten ein. Aller-
dings halte er die vorausgegan-
genen Tarifverhandlungen für

nicht positiv. Die dort gemachten
Fehler dürfen aber nicht auf dem
Rücken der Beamten ausgetragen
werden. Er erläuterte, das Tarifer-
gebnis sei für den Bund zu tragen,
verursache den Ländern Schwie-
rigkeiten und stelle für die Kom-
munen eine Katastrophe dar.
Festzustellen sei, dass bei den
Beschäftigten, gerade im Tarifbe-
reich, netto immer weniger
ankomme, weil die Sozialabgaben
und Steuern stiegen, für die Län-
der und Kommunen aber die
Bruttokosten zu Buche schlügen.
Merz bekannte sich klar zu Öff-
nungsklauseln. Dies sahen die
DSTG-Vertreter anders und stell-
ten dar, warum sie dies verhin-
dern wollen. Die Gesprächspart-
ner vereinbarten die Fortsetzung
des Dialoges. Friedrich Merz versi-
cherte der DSTG ausdrücklich,
dass er jederzeit als Ansprech-
partner zur Verfügung stehe.
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Finanzsenator Perschau erläu-
terte den Bremer Weg für die
Steuerbeamtenausbildung. Er
sei sich bewusst, dass die DSTG
diesem Sonderweg kritisch
gegenüber stehe. Perschau
machte aber deutlich, dass es
ihm kaum noch möglich sei,
mehr Anwärter einzustellen
und könne deshalb herkömm-
liche Ausbildungsjahrgänge
nicht mehr einrichten. Der
Senator sagte zu, dass über
den derzeitig laufenden Pilot-
Versuch hinaus keine Fortset-
zungen geplant seien. Der
Pilot-Versuch werde nach
Abschluss sehr kritisch unter-
sucht und zusammen mit der
DSTG bewertet. 

Neben den Mitgliedern der
Bundesleitung nahmen am
Gespräch der Steuer-Abtei-
lungsleiter Jürgen Albers, der
Bremer Landesvorsitzende der
DSTG, Winfried Noske, und

Bundesgeschäftsführer Rafael
Zender teil. Ausführlich wurde
über das Steuervergünsti-
gungsabbaugesetz gespro-
chen, das in der parlamentari-
schen Beratung steckt. Senator
Perschau betonte, dass Bre-
men viele der geplanten Ände-
rungen kritisch sehe. Bremen
könne dem Entwurf keinesfalls
zustimmen. In der Debatte
über die Vermögensteuer
bezieht Bremen eine klare Hal-
tung und lehnt eine  Wieder-
belebung ab.

Kritisch beleuchtete Bürger-
meister Perschau den Tarifab-
schluss im öffentlichen Dienst.
Andererseits vertrat er die Auf-
fassung, dass man nun die
Debatte beenden solle. Durch
die lange Laufzeit bestehe für
die Länder Planungssicherheit.
Dies wäre es wert gewesen,
höhere Prozentzahlen zu
akzeptieren. Die DSTG-Bundes-

leitung forderte Finanzsenator
Perschau auf, diesen Abschluss
auch auf die Beamten zu über-
tragen. Für diese Forderung
zeigte Bürgermeister Perschau
Verständnis. Er halte nichts
davon, die Beschäftigtengrup-
pen gegeneinander auszuspie-
len. Ein solches Vorgehen wür-
de sich insgesamt auch für die
Dienstherrn und Arbeitgeber
schädlich auswirken. Bremen
wolle den Tarifabschluss auf
die Beamten übertragen. Per-
schau bat aber um Verständ-
nis, dass ein Nehmerland im
Länderfinanzausgleich sich
nicht an die Spitze der Bewe-
gung setzen könne. Hier müs-
se der Bund einen Gesetzent-
wurf auf die Reise schicken,
dem der Bremer Senat im Bun-
desrat zustimmen werde. Im
Problembereich der Personal-

ausstattung war Perschaus
Position eindeutig. Er könne
für die Steuerverwaltung nicht
mehr Personal zur Verfügung
stellen. Oberstes Ziel sei es
daher, Mehrarbeit für die
Finanzämter zu vermeiden.
Senator Perschau zieht mit der
DSTG in diesem Punkt an
einem Strang. Bremen könne
sich keinesfalls mehr Personal
leisten. Es müsse im Gegenteil
insgesamt noch mehr Personal
abgebaut werden. 

Im Übrigen bemerkte Senator
Perschau, dass der Dialog mit
der DSTG Bremen stets
gesucht und geführt werde.  In
Bremen habe man es
geschafft, trotz gegensätzli-
cher Positionen einen Konsens
zu finden. Die sachliche Arbeit
der DSTG anerkenne und
schätze er.
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Perschau: Pilotprojekt
bei Ausbildung prüfen
Während ihres Besuches bei der DSTG-Jugend traf die
Bundesleitung der DSTG mit dem Bremer Bürgermei-
ster und Finanzsenator Perschau zu einem ausführli-
chen Meinungsaustausch zusammen. In einem sehr
offenen und persönlich angenehmen Gespräch wur-
de über alle anstehenden Probleme diskutiert. 

Steuervergünstigungs-
abbaugesetz vor einem
„Nein“ im Bundesrat
Das Gesetz zum Abbau von
Steuervergünstigungen und
Ausnahmeregelungen – StVerg-
AbG – wurde am 21. Februar
von der Bundestagsmehrheit
verabschiedet. Der Inhalt war
und ist heftig umstritten. Dies
wurde deutlich bei der Exper-
tenanhörung im Finanzaus-
schuss des Deutschen Bundesta-
ges am 15. Januar, an der auch
der DSTG-Vorsitzende Dieter
Ondracek teilnahm. 

Der ursprüngliche Gesetzent-
wurf wurde im Rahmen der Aus-
schlussberatungen in einigen
Positionen geändert. In der
überarbeiteten und beschlosse-
nen Fassung geht er an den
Bundesrat, der sich voraussicht-
lich in der Sitzung am 14. März
mit dem Gesetzesvorhaben
befassen wird. Es ist davon aus-
zugehen, dass die dortige Mehr-
heit dem Gesetz nicht zustim-
men wird. Vom stellvertreten-
den Fraktionsvorsitzenden der
CDU/CSU, Friedrich Merz, hört
man, dass das Gesetz im Bun-

desrat voraussichtlich in seiner
Gänze abgelehnt werden wird.
Die unionsregierten Länder wol-
len den Vermittlungsausschuss
nicht anrufen. In diesem Fall
wäre wieder die Bundesregie-
rung am Zuge. Zu welchem Zeit-
punkt bei dieser Sachlage das
Gesetz schließlich verkündet
werden kann, ist derzeit schwer
abzuschätzen. Wie man hört,
möchte die CDU/CSU-Fraktion
mit einem eigenen geschlosse-
nen Gegenvorschlag zum Steu-
ervergünstigungsabbaugesetz
kontern. 

Die Vorlage der Regierungskoali-
tion enthält Vorschriften, die
rückwirkend zum 1. Januar 2003
Geltung haben sollen, was bei
der späten Verabschiedung
praktische Probleme aufwirft
und auch verfassungsrechtliche
Fragen berührt. 

Bei der Eigenheimzulage haben
wir bereits einen ersten Vorge-
schmack bekommen. Es wurde
zunächst die Bearbeitung der
neuen Fälle gestoppt, später 

Von links nach rechts.: Achim Rothe, Dr. Rainer 
Ullrich, Dieter Ondracek, Manfred Lehmann, Finanz-
senator Perschau, Winfried Noske (DSTG-Chef 
Bremen), Rafael Zender, Anne Schauer.
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wurde dieser Stopp wieder auf-
gegeben, weil die Koalitionsfrak-
tionen vom Geltungszeitraum
ab 1. Januar abgewichen sind. In
diesem Punkt wurde die Rück-
wirkung also schon aufgegeben. 

Das Gesetz selber enthält 41
Änderungspunkte, die auf das
Entstehungsjahr bezogen insge-
samt 15,6 Milliarden Mehrein-
nahmen erbringen sollen. Bei
diesem Volumen war vorpro-
grammiert, dass die Opposition
das ganze Gesetz mit dem Prä-
dikat „Etikettenschwindel“
bezeichnet. CDU/CSU und FDP
sprechen klar von einem Steue-
rerhöhungsgesetz. Die Bundes-
regierung dagegen verweist
hartnäckig darauf, dass es sich
um ein Gesetz zum Abbau von
unberechtigten Steuervergün-
stigungen handelt. Eines ist klar;
egal wie man das Gesetz nennt,
die Personengruppe, die durch
den Abbau einer Vergünstigung
mehr bezahlen muss, spricht
von einer Steuererhöhung,
unabhängig davon, wie die offi-
zielle Bezeichnung des Gesetzes
lautet. Für die Steuerverwaltung
wird es an einigen Ecken Proble-
me geben, wenn das Gesetz in
der bisherigen Form verkündet
werden sollte:
� Erhöhung der Pauschalierung

für die private PKW-Nutzung
von bisher monatlich 1% auf
1,5% des Listenpreises

Die Bundesregierung verspricht
sich davon im Entstehungsjahr
500 Millionen Euro Mehreinnah-
men. Durch die Anhebung des
vom Hundertsatzes von 1% auf
1,5% des Listenpreises wird die
Nutzung eines betrieblichen
Kraftfahrzeugs mit einem höhe-
ren Privatanteil als geldwerter
Vorteil versteuert. Bringt die
Änderung tatsächlich die erhoff-
te Mehrsteuer?

Für die Steuerverwaltung ent-
steht jedenfalls Mehrarbeit,
denn die Betroffenen werden
genau rechnen: Fahre ich über-
haupt privat so viel? Viele wer-
den Überlegungen anstellen,
künftig ein Fahrtenbuch zu
führen oder die Nutzungsmög-
lichkeit zurückzugeben. Dort wo
die Nutzung unabdingbar ist,
wird man möglicherweise auf
kleinere Fahrzeugtypen auswei-

chen, um die Belastung in etwa
in der bisherigen Höhe zu hal-
ten. Im Ergebnis wird dies alles
bedeuten, dass in den öffentli-
chen Kassen keine wesentlichen
Mehrsteuern zu verzeichnen
sein werden. Andererseits wer-
den Umsatzeinbußen bei den
Autoproduzenten festzustellen
sein. Das vermehrte Führen von
Fahrtenbüchern verursacht im
Veranlagungsbereich einen
erhöhten Prüfungsaufwand,
den wir in diesem Bereich  gar
nicht leisten können.
� Vereinheitlichung der linearen

Gebäudeabschreibung
Die lineare Afa für Gebäude soll
zukünftig einheitlich für Wirt-
schaftsgebäude und sonstige
Gebäude 2% betragen. Bei
Gebäuden mit Bauantrag oder
Kaufvertrag vor dem 1. Januar
2003 werden die bisherigen
linearen Afa-Werte fortgeführt. 
� Senkung der degressiven

Abschreibung für Gebäude
von 5% auf 3%

Die degressive Afa von derzeit
5% für die ersten acht Jahre,
2,5% für die darauffolgenden
sechs Jahre und 1,25% für die
darauffolgenden 36 Jahre bei
Mietwohn-Neubauten soll auf
Gebäude mit Bauantrag oder
Kaufvertrag vor dem 1. Januar
2003 beschränkt werden.
Bereits begonnene Afa-Reihen
können nach dem 1. Januar
2003 fortgeführt werden. Für
die neuen Gebäude soll die
degressive Afa durchgehend 3%
betragen.
� Anhebung der Entgeltgrenze

bei Vermietung und Verpach-
tung für den vollen Werbungs-
kostenabzug auf 3/4 der
ortsüblichen Miete

Bei der Vermietung von Woh-
nungen zu Wohnzwecken konn-
ten Steuerpflichtige die anfal-
lenden Aufwendungen einsch-
ließlich der Absetzung für
Abnutzung bei der Ermittlung
der Einkünfte in vollem Umfang
als Werbungskosten abziehen,
wenn das Entgelt für die Über-
lassung der Wohnung minde-
stens 50% der für eine Wohnung
vergleichbarer Art, Lage und
Ausstattung ortsüblichen erziel-
baren Miete betrug. Machte die
Verbilligung dagegen mehr als
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50% der ortsüblichen Miete aus,
war die Überlassung in einen
entgeltlichen und einen unent-
geltlichen Teil aufzuspalten.
Dies hatte zur Folge, dass auch
die Werbungskosten nur antei-
lig abgezogen werden konnten.
Der seit 1987 geltende Grenz-
wert von 50% soll nunmehr auf
75% angehoben werden.
� Neuregelung der Besteuerung

privater Veräußerungsgewin-
ne über einer Freigrenze von
1.000 Euro mit einem Steuer-
satz von 15 von Hundert für
Wertpapiere und vermietete
Wohnungen mit Verifikation
durch Kontrollmitteilungen

Eine wesentliche Änderung tritt
bei der Besteuerung privater
Veräußerungsgewinne, den
sogenannten Spekulations-
gewinnen ein. Bisher waren die
Wertzuwächse bei der Veräuße-
rung von Grundstücken nur
steuerpflichtig, wenn der Kauf
weniger als zehn Jahre zurück
lag. Bei der Veräußerung von
anderen Wirtschaftsgütern, ins-
besondere Wertpapieren, betrug
die Veräußerungsfrist bisher ein
Jahr. Ebenso wird bei Terminge-
schäften die Frist von bisher
einem Jahr zwischen Erwerb
und Beendigung des Rechts auf-
gehoben. Die zeitlich unbe-
grenzte Besteuerung für Gewin-
ne aus der Veräußerung von
Wirtschaftsgütern und der
Gewinne aus Termingeschäften
berücksichtigt den durch die
Veräußerung eintretenden
Zuwachs und die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit der Steuer-
pflichtigen.

Unverändert bleibt das Veräuße-
rungsergebnis selbst genutzten
Wohneigentums unter den bis-
herigen Voraussetzungen von
der Besteuerung ausgenom-
men. Um eine Überbesteuerung
aufgrund des Wegfalls der Ver-
äußerungsfrist zu vermeiden,
werden für Anschaffungsvor-
gänge, die vor dem Gesetzbe-
schluss des Bundestages über
das Steuervergünstigungsab-
baugesetz durchgeführt wer-
den, nicht die tatsächlichen
Gewinne der Besteuerung
zugrunde gelegt. Vielmehr wird
der Wertzuwachs auf pauschal
10% des Veräußerungspreises

geschätzt. Dadurch werden ins-
besondere Veräußerungsge-
schäfte von Wirtschaftsgütern,
die der Steuerpflichtige bereits
über einen langen Zeitraum
hält, den Veräußerungsgeschäf-
ten von Wirtschaftsgütern mit
kurzen Besitzzeiten gleichge-
stellt. Dem Steuerpflichtigen
bleibt aber die Möglichkeit
nachzuweisen, dass der tatsäch-
liche Gewinn aufgrund der Höhe
der Anschaffungskosten des
Wirtschaftsguts noch weniger
als 10% betragen hätte. Das
gleiche System gilt bei den
Wertzuwächsen von Wertpapie-
ren. Hier wäre ohnehin proble-
matisch gewesen, die Einkaufs-
preise exakt zu ermitteln und
die tatsächlichen Gewinne fest-
zustellen. Die Besteuerung die-
ser privaten Veräußerungsge-
schäfte soll zusätzlich durch
einen besonderen Steuertarif
erträglicher werden. Diese
Gewinne werden nicht nach
dem individuellen persönlichen
Steuersatz, sondern mit einem
pauschalen Steuersatz von 15%
besteuert. Im Ergebnis ergibt
sich eine steuerliche Belastung
von 1,5% des Veräußerungsprei-
ses. Wegen dieser günstigeren
Besteuerung ist es aber nicht
möglich, dass Verluste aus ande-
ren Einkommensarten mit
Gewinnen aus privaten Ver-
äußerungsgeschäften verrech-
net werden oder umgekehrt,
dass Verluste aus privaten Ver-
äußerungsgeschäften mit ande-
ren Einkunftsarten gegenge-
rechnet werden können. Hier ist
die Verrechnung nur innerhalb
dieser besonderen Einkünfte aus
Veräußerungsgeschäften mög-
lich. Für die Besteuerung ent-
scheidend ist aber, dass das
Finanzamt von einem Veräuße-
rungsvorgang überhaupt Kennt-
nis erlangt. Deshalb sollen die
Banken verpflichtet werden,
über die Wertpapiergeschäfte
elektronische Kontrollmitteilun-
gen an das Bundesamt der
Finanzen zu schicken. Das Bun-
desamt der Finanzen wiederum
würde eingehende Erkenntnisse
in einer Jahresmeldung über die
zuständigen Landesrechenzen-
tren dem Veranlagungsfinanz-
amt elektronisch zuleiten. Dies

wird zwar ein aufwendiges Ver-
fahren werden. Es ist aber not-
wendig, wenn man die Besteue-
rung der Wertzuwächse verfas-
sungsrechtlich sauber vollstän-
dig erfassen will.
� Verifikation der Kapitalerträge

für die Besteuerung der Kon-
trollmitteilungen

In dem Gesetz ist vorgesehen,
für die Kapitalerträge ein Kon-
trollmitteilungsverfahren einzu-
führen. Die Kontrollmittei-
lungsverfahren sind nach wie
vor heftig umstritten. Von den
Inlandserträgen war bisher die
Besteuerung über den Zinsab-
schlag mit 30% gesichert. Ledig-
lich die Nachversteuerung bis
zum persönlichen Spitzensteu-
ersatz basierte auf einem ehrli-
chem Erklärungsverhalten. Soll-
te die in der politischen Diskus-
sion stehende Abgeltungssteuer
beschlossen werden, stellt sich
die Frage, ob man das aufwändi-
ge Kontrollmitteilungsverfahren
für die Kapitalerträge noch
braucht.

� Verteilung größeren Erhal-
tungsaufwandes bei Wohnge-
bäuden auf mehrere Jahre

Künftig kann größerer Erhal-
tungsaufwand bei vermieteten
Wohngebäuden des Privatver-
mögens wieder auf zwei bis fünf
Jahre verteilt als Werbungsko-
sten abgezogen werden.

� Besteuerung von in Fonds
erzielten Veräußerungsgewin-
nen beim Inhaber der Anteil-
scheine 

� Eigenheimzulage

Einführung eines einheitlichen
Familiengrundbetrags von 1.000
Euro und einer Kinderzulage von
800 Euro je Kind für Familien
und Alleinstehende mit Kindern
bei Förderung im Bestand und
Neubau sowie Absenkung der
Einkommensgrenze für die
Summe der positiven Einkünfte
im Zwei-Jahres-Zeitraum auf
70/140.000 Euro zzgl. 20.000
Euro je Kind. 

Auch die Änderung der Eigen-
heimzulage war und ist heftig
umstritten. Die Eigenheimzula-
ge soll in Zukunft auf Personen
und Familien mit Kindern kon-
zentriert werden. Um
Anspruchsberechtigten, die erst

nach der Anschaffung oder Her-
stellung einer Wohnung die
Gründung einer Familie beab-
sichtigen, die Inanspruchnahme
der Eigenheimzulage zu ermög-
lichen, wurde der Kreis der
Anspruchsberechtigten  auf die-
jenigen Steuerpflichtigen erwei-
tert, die innerhalb von vier Jah-
ren nach der Herstellung und
Anschaffung einer Wohnung ein
Kind bekommen.

Mit der Absenkung der Einkom-
mensgrenze wird ein großer Teil
des Personenkreises, der bisher
mit einer Eigenheimförderung
rechnen konnte, aus der Förde-
rung herausfallen. Dies ent-
spricht einer erklärten Absicht
der Bundesregierung, weil sie im
Finanztableau für das Entste-
hungsjahr Mehreinnahmen
bzw. weniger Fördergelder in der
Größenordnung von 4,6 Milliar-
den Euro einplant.

Ob diese Sparmaßnahme sinn-
voll ist, darüber kann man treff-
lich streiten. Gerade der Perso-
nenkreis, der nun aus der Förde-
rung fällt, war noch am ehesten
in der Lage, Eigentum zu bilden.
Wenn diese finanziell leistungs-
fähigere Gruppe nun aus der
Förderung fällt, wird dies in
erheblichem Maße auf die
Nachfrage durchschlagen. Die
Folge kann sein, dass die
ohnehin notleidende Bauwirt-
schaft weiter in Schwierigkeiten
gerät. 
� Fortführung der Öko-Zulage

beim Neubau und energeti-
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sche Sanierung des Altbaus
mit Anhebung auf einheitlich
300 Euro

� Im umsatzsteuerlichen Teil
werden verschiedene Produk-
te künftig mit dem Regelsatz
anstatt der derzeitgen
Besteuerung mit dem
ermäßigten Satz belegt. Dies
gilt für Blumen, Zierpflanzen,
für lebende Tiere, 

� für Samen, Früchte und Spo-
ren zur Aussaat, 

� für Stroh, Spreu, 
� für Getreide sowie Futter-

pflanzen, 
� für Rückstände und Abfälle

der Lebensmittelindustrie
und entsprechend zubereite-
tes Futter, 

� für tierische und pflanzliche
Düngemittel, 

� für die Tieraufzucht und Hal-
tung, 

� für Pflanzenanzucht und Teil-
nahme an Leistungsprüfun-
gen für Tiere, 

� für Vatertierhaltung, Tier-
zucht und anderes, 

� für die Leistungen der Zahn-
techniker sowie bestimmte
Leistungen der Zahnärzte. 

� Neu eingeführt wird ein
besonderes Besteuerungsver-
fahren für in einem Dritt-
landsgebiet ansässige Unter-
nehmen, die ausschließlich
auf elektronischem Wege
Dienstleistungen an im
Gemeinschaftsgebiet ansässi-
ge Nichtunternehmer erbrin-
gen. 

� Aufgehoben werden soll die
Unfallsteuerbefreiung für
grenzüberschreitende Perso-
nen und für den Luftverkehr. 

Im Unternehmenssteuerbe-
reich wurden folgende Ände-
rungen beschlossen:

– Begrenzung des Verlustab-
zugs auf die Hälfte des
Gesamtbetrages der Einkünf-
te bei der Einkommen- und
Körperschaftssteuer bzw. auf
die Hälfte des Gewinns aus
Gewerbebetrieb nach Berück-
sichtigung der Hinzurechnun-
gen und Kürzungen bei der
Gewerbesteuer, mit Berück-
sichtigung eines Sockelbetra-
ges von 100.000 Euro

– Aufhebung der Steuerfreiheit
von Sachprämien sowie Anhe-
bung des Pauschal-Steuersat-
zes (Miles & More)

– Verringerung des Abzugs von
Aufwendungen für Geschenke
als Betriebsausgaben, soweit
es sich nicht um Werbeartikel
handelt von 40 Euro auf 30
Euro

– Abschaffung des Lifo-Verfah-
rens bei der Vorratsbewer-
tung, außer für NE-Metalle

– Nichtanerkennung der Bildung
von Jubiläumsrückstellungen

– Gesetzliche Regelung der bis-
herigen Praxis der steuerlichen
Behandlung des anschaf-
fungsnahen Aufwandes

– Abschaffung der Vereinfa-
chungsregelung bei der
Abschreibung (1/12 Regelung)

– Ausdehnung der Regelung des
§ 14 Absatz 3 Körperschafts-
steuergesetz auf alle Unter-
nehmen, die dem Grundsatz
der Spartentrennung unterlie-
gen

– Verringerung des Anteils der
Gewinnausschüttung, die
nach § 37 Absatz 2 Körper-
schaftssteuergesetz das Kör-

perschaftssteuerguthaben
mindern, die bisher 1/6 und
Begrenzung der Erstattung
des Körperschaftssteuergutha-
bens auf ein 1/14 des am
Schluss des ersten nach dem
30. 12. 2002 endenden Wirt-
schaftsjahres verbleibenden
Körperschaftssteuerguthabens

– Einschränkungen der körper-
schaftssteuerlichen Organ-
schaft durch steuerliche Nicht-
anerkennung der Rückwirkung
eines Gewinnabführungsver-
trages und einer Berücksichti-
gung der Organschaft erst
nach dem Wirksamwerden des
Gewinnabführungsvertrages

– Nichtanerkennung der Mehr-
mütterorganschaft auch im
Bereich der Körperschaftssteu-
er

– Schaffung neuer Dokumenta-
tionspflicht im Bereich der Ver-
rechnungspreise

– Abschaffung des Schutzes vor
der Hinzurechnungsbesteue-
rung durch Doppelbesteue-
rung durch Streichung des §
10 Absatz 5 AStG

– Abschaffung der Begünsti-
gung bestimmter Einkünfte

mit Kapitalanlagecharakter
bei der Besteuerungshöhe (§
10 Absatz 7 AStG

– Modernisierung des Akti-
vitätskataloges des § 8 Absatz
1 AStG

– Auflösung der bisherigen
Jubiläumsrückstellungen
über drei Jahre

– Hinzurechnung von 25% der
Leasingraten, Mieten und
Pachten

– Ermächtigung der Länder zur
Einführung von Mindestsät-
zen bei Gewerbe- und Grund-
steuer

Im Teil Abgabenordnung ist die
Streichung des § 30 a AO –
Schutz der Bankkunden vorge-
sehen. Ein neuer § 139 a regelt
die Vergabe und Verwaltung
eines bundeseinheitlichen Ord-
nungsmerkmals, des jedem
Steuerpflichtigen vom Bundes-
amt für Finanzen zugeteilt
wird. Dies wird ein einheitli-
ches, unveränderbares und
dauerhaftes Merkmal zur Iden-
tifikation, das bei Anträgen,
Erklärungen oder Mitteilungen
gegenüber Finanzbehörden
anzugeben ist. 
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Kompetenz in Sachen Steuerrecht 
und Rechnungswesen
● Seminare für Azubis zum/zur 

Steuerfachangestellten
(1 Woche) 

● Vorbereitung zum/zur 
BilanzbuchhalterIn

● Arbeitsgemeinschaften für 
Bilanzbuchhaltung

● Vorbeitung zum/zur 
BilanzbuchhalterIn International

● Steuerrechtseminar für qualifizierte
Mitarbeiter im Steuerbüro oder
Hochschulabsolventen

● Vorbereitungslehrgänge zur Prüfung 
zum/zur SteuerberaterIn

1. Ausbildungsjahr
2. Ausbildungsjahr
3. Ausbildungsjahr

Vollzeit oder
berufsbegleitend

monatlich 

berufsbegleitend 

berufsbegleitend 

Vollzeit (4 Monate)
berufsbegleitend (12 Monate)
Paukkurs berufsbegleitend 
mündl. Prüfungssimulation

Osterferien
Herbstferien
Faschingswoche

Beginn: Oktober
Beginn: Oktober

11 x im Jahr

Beginn: Juni

Beginn: Oktober

Beginn: Mai 
Beginn: September
Beginn: April
ab Januar

Beratung, Info
Katharinenstraße 18, 70182 Stuttgart, Tel. 0711 2158-0, Fax 0711 2158-122
E-Mail info-s@fbd-bildungspark.de, Internet www.fbd-bildungspark.de

Freecall 0800 00 222 11
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Am 19. Februar 2003 hat die
Bundesregierung Eckpunkte für
eine Brücke zur Steuerehrlichkeit
beschlossen. Im Zusammenhang
mit der vorgesehenen Neurege-
lung der Zinsbesteuerung – auch
im europäischen Rahmen und
vor dem Hintergrund veränderter
wirtschaftlicher Rahmenbedin-
gungen – soll Bürgern, die in der
Vergangenheit ihre steuerlichen
Pflichten nicht erfüllt haben,
eine befristete Möglichkeit gebo-
ten werden, in die Steuerehrlich-
keit zurückzukehren. Hierzu wur-
den vom Kabinett folgende Eck-
werte beschlossen:
– Wer in der Vergangenheit Steu-

ern verkürzt hat, kann durch
Abgabe einer strafbefreienden
Erklärung und Entrichtung
einer pauschalen, als Einkom-
mensteuer zu behandelnden
Abgabe, Strafbefreiung oder
Befreiung von Geldbuße erlan-
gen.

– In der strafbefreienden
Erklärung ist das Vermögen
anzugeben, was infolge der
Steuerverkürzung zu Unrecht
nicht der Besteuerung zugrun-
de gelegt wurde (z. B. unver-
steuerte Kapitalerträge und
ggf. unversteuerter Kapital-
stock). Für die Bewertung die-
ses Vermögens sind die Verhält-
nisse am 1. Januar 2003
zugrunde zu legen. Mit Zah-
lung der Abgabe erlöschen alle
entstandenen, aber noch nicht
festgesetzten Ansprüche aus
dem Steuerschuldverhältnis,
soweit die strafbefreiende
Steuererklärung sich auf diese
Ansprüche bezieht.

– Die strafbefreiende Erklärung
soll als Steueranmeldung aus-
gestattet werden und damit
ohne weiteres Zutun der
Finanzbehörde als Steuerfest-
setzung wirken.

– Der Bürger hat es in der Hand,
durch umfassende Erklärung
vollständig steuerehrlich und
damit auch insgesamt straffrei
zu werden. Soweit die Erklä-
rung nicht das gesamte auf
Steuerverkürzungen beruhen-
de Vermögen umfasst, bleibt es

hinsichtlich des nicht erklärten
Vermögens beim geltenden
Recht.

– Der Staat verzichtet auf Nach-
weise des Bürgers und Ermitt-
lungen der Finanzbehörde bei
Abgabe einer strafbefreienden

Erklärung. Werden allerdings
später Steuerverkürzungen
entdeckt, trifft den Bürger im
Besteuerungsverfahren die
Beweislast, dass seine
Erklärung auch diese Steuer-
verkürzung umfasst hat.

– Eine strafbefreiende Erklärung
kann – wie bei der Selbstanzei-
ge auch – nach § 371 AO nicht
mehr abgegeben werden,
wenn die Tat bereits entdeckt
oder mit einer Entdeckung zu
rechnen war.

– Für die strafbefreiende
Erklärung sollen zwei Stufen
gelten:
Bei einer Erklärung bis Ende
2003 soll ein Steuersatz von

Brücke zur Steuerehrlichkeit ist
„bedenkliches Sonderangebot“
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25 % auf das erklärte Vermö-
gen gelten. Wer sich darauf bis
zum 30. Juni 2004 erklärt, soll
35 % Steuern auf das erklärte
Vermögen zahlen.

– Die Brücke zur Steuerehrlich-
keit darf in ihrer konkreten
Ausgestaltung nicht in Konflikt
geraten mit der Bekämpfung
von Geldwäsche und der orga-
nisierten Kriminalität.

Das zur Einführung einer Abgel-
tungssteuer auf Zinsen und der
Brücke zur Steuerehrlichkeit
erforderliche Gesetzgebungsver-
fahren wird derzeit vom Bundes-
finanzministerium vorbereitet.
Es soll bis zur Sommerpause
abgeschlossen werden. Bei In-
Kraft-Treten des Gesetzes im Juli
wird es dann möglich sein, straf-
befreiende Erklärungen abgeben
zu können.
Die Bundesregierung erwartet,
dass im Rahmen der angespro-
chenen gesetzlichen Maßnahme
rund 20 Milliarden Euro im Jahr
2003 in Deutschland nacherklärt
werden. Die Nacherklärung eines
solchen Volumens führt zu
Steuereinnahmen von rund 5
Milliarden Euro für den Gesamt-
staat. Es ist nicht zu übersehen,
dass der Steuerstaat mit diesem

Konzept vor der Durchsetzung
seines Besteuerungsanspruches
und des Strafanspruches kapitu-
liert. Nachdem es nicht gelungen
ist, von allen europäischen Staa-
ten Kontrollmitteilungen zu
erhalten und die Amtshilfe und
Rechtshilfe auch auf Steuer-
straftaten auszudehnen, kann
der deutsche Steuerstaat seine
Ansprüche nicht wirksam durch-
setzen. Mit diesem rechtsstaat-
lich bedenklichen „Sonderange-
bot“ sollen bisher Steuerunehrli-
che gelockt werden, wenigstens
einen Teil der längst geschulde-
ten Steuern zu zahlen. Pragma-
tisch betrachtet, ist es für den
Fiskus tatsächlich interessanter,
wenigstens 25 % für die Staats-
kassen zu mobilisieren, als wenn
er andererseits unter Beachtung
der Grundsätze null Euro Steuern
bekommen hätte. Die zeitliche
Befristung macht die Sonderakti-
on deutlich und lässt sie auch
unter rechtlichen Aspekten
erträglich erscheinen.
In diesem Sinne hat sich der
DSTG-Bundesvorsitzende Dieter
Ondracek gegenüber der Presse
geäußert und die geschätzten
Einnahmen von 5 Milliarden Euro
als realistisch bezeichnet.

Über 50 Jahre Erfahrung • erstklassige Dozenten
hoher Lernerfolg • eigenes, bewährtes Lehrmaterial

Die Spezial-Schule für Fort- und Weiterbildung
im Steuer- und Rechnungswesen & Controlling

AAUUSSFFÜÜHHRRLLIICCHHEE  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSSUUNNTTEERRLLAAGGEENN
Bernhard-Feilchenfeld-Straße 11 • 50969 Köln • Tel: (0221) 936 442-0
Fax: (0221) 936 442-33 • www.steuerfachschule.de • info@steuerfachschule.de

WEITERE TAGES-, ABEND-, SAMSTAG-
 UND INTENSIVLEHRGÄNGE

Unsere Lehrgänge 2003

STEUERBERATER

Ein Unternehmen der AAmmaaddeeuuss--GGrruuppppee

VVoollllzzeeiittlleehhrrggaanngg:: 13 Wochen, ab Mai in Köln
SSaammssttaagglleehhrrggaanngg:: 18 Monate ab Mai
LLeehhrrggaannggssoorrttee:: Dortmund, Frankfurt, Hannover, Köln

((EEuurroo--))  BBiillaannzzbbuucchhhhaalltteerr,,  SStteeuueerrffaacchhwwiirrtt,,  CCoonnttrroolllleerr
bbuunnddeesswweeiitt  aann  2222  LLeehhrrggaannggssoorrtteenn

KOSTENFREIE IN
FO-

VERANSTALTUNGEN UND

GASTHÖRER-TEILN
AHME

DSTG-Hamburg unter
neuer Führung
Der Steuer-Gewerkschaftstag Hamburg wählte am 
5. Februar 2003 mit überwältigender Mehrheit einen
neuen Vorstand unter Führung des derzeitigen Perso-
nalratsvorsitzenden Michael Jürgens und der stellver-
tretenden Vorsitzenden Brigitte Blech, Michael Thelen
und Michael Westphal. Weitere Vorstandsmitglieder
sind Dieter Schröder, Kirsten Rose, Kerstin Bastian,
Petra Kichniawy, Jan Guhl, Jens Flatt und Stefan Quas.

DDie bisherige Vorsitzende Helga
Schulz hat nach mehr als 30
Jahren Vorstandstätigkeit,
davon 15 Jahre als Vorsitzende,
nicht wieder kandidiert. Auch
Hermann Löhlein, Margrit
Schröder, Gabriele Keßler, Tjark-
Ture Dierks und Stefan Müller
kandidierten nicht erneut, die
beiden letzteren wegen Aus-
scheidens aus der Steuerver-
waltung.

Dem Steuer-Gewerkschaftstag
voraus ging eine öffentliche
Veranstaltung unter dem Mot-
to „Insolvenzkandidat Steuer-
verwaltung!?“, die bei den über
300 Teilnehmenden, unter
ihnen viele Ehrengäste aus Poli-
tik und Verwaltung, großen
Anklang fand. 

Landesvorsitzende Helga Schulz
und Bundesvorsitzender Dieter
Ondracek rügten die plastisch-
chaotische Steuergesetzgebung
und personelle Misere der Steu-
erverwaltung. Abteilungsleiter
Dr. Klaus-Peter Prey von der
OFD München führte der stau-

nenden Kollegenschaft vor, was
Bayern, Sachsen, Thüringen und
Rheinland-Pfalz bisher zum
Neuen Steuerungsmodell unter-
nommen haben. Besonders
interessant war der Nachweis,
dass eine Kosten-Leis-
tungsrechnung dazu führen
muss, sog. Durchwinkverfügun-
gen in Grenzen zu halten, wenn
sie nicht von Risikomanage-
mentprogrammen begleitet
werden können. Der Innen-
dienst rechnet sich durchaus,
wenn er auch kontrollieren darf!
Das Durchwinken bringt dage-
gen nichts ohne gewisse „Bean-
standungsquoten“. Die Befra-
gungen des Publikums ergaben,
dass die Menschen sehr wohl
unterscheiden zwischen der
unzumutbaren Steuergesetzge-
bung und den Bemühungen der
Kollegenschaft in den Finanzäm-
tern, damit einigermaßen
zurecht zu kommen. Die Befra-

Gut besuchte
öffentliche 
Veranstaltung
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gungen der Kollegenschaft
zeigten die Unzufriedenheit
mit den derzeitigen Zuständen. 

Finanzsenator Dr. Wolfgang Pei-
ner, der von einer gemeinsa-
men Kabinettsitzung mit
Schleswig-Holstein kam und
anschließend zu Haushaltsbe-
ratungen musste, würdigte die
langjährige Arbeit der schei-
denden Landesvorsitzenden,
die er früher bereits als haus-
haltspolitischer Sprecher der
CDU-Bürgerschaftsfraktion
kennen gelernt hatte, ehe auch

situation ein und versprach, in
kleinen Schritten für Verbesse-
rung zu sorgen.

Helga Schulz wurde 
Ehrenvorsitzende

Nach den Neuwahlen des Vor-
standes ernannte der Steuer-
Gewerkschaftstag die bisherige
Vorsitzende zur Ehrenvorsitzen-
den. Die Laudatio hielt der
langjährige ehemalige Schatz-
meister der DSTG Bernd Dreyer.
Er führte u. a. aus:

„...Dann kam immer ein feuri-
ger Wortbeitrag, mit Herzblut
vorgetragen, aber niemals
unsachlich oder gar verletzend.
Du hast die Dinge volksnah
beim Namen genannt, hast
dabei immer den besseren
Lösungsweg aufgezeigt und
Deine Mitarbeit angeboten. du
hast dich in deinem Engage-
ment niemals geschont, wenn
es darum ging, sich für die Kol-
leginnen und Kollegen ... einzu-
setzen.

Mutterwitz, Schlagfertigkeit
und ein feines Gespür für den
Menschen haben dein Handeln
geprägt.

Du hast es hervorragend ver-
standen immer wieder Kolle-
ginnen und Kollegen an die
Steuer-Gewerkschaft heranzu-
führen und sogar für eine akti-
ve Mitarbeit zu gewinnen.

... Für dein jahrelanges uner-
müdliches und erfolgreiches
Engagement möchten sich alle
... bei dir recht herzlich bedan-
ken. .... deine menschliche Wär-
me und dein lebensbejahender
Optimismus werden uns allen
fehlen ...“

Helga Schulz bedankte sich
ihrerseits für die Unterstützung
durch die Kollegenschaft: „Ich
habe immer wieder mit Erstau-
nen und Bewunderung gese-
hen, welch unglaubliches
Potenzial in unserer Kollegen-
schaft steckt. Ich habe gern für
euch gearbeitet.“

er auf Steuergesetzgebung und
Steuerverwaltung einging. Er
versicherte auf Nachfrage, dass
er fest entschlossen sei, die der-
zeit in Ausbildung befindlichen
Anwärter des mittleren und
gehobenen Dienstes, soweit sie
die Voraussetzungen erfüllen,
auch endgültig in die Steuer-
verwaltung zu übernehmen,
wo sie dringend gebraucht
würden. Er ging auch auf die
unbefriedigende Beförderungs-

Übergabe der Ehrenurkunde
durch den neuen Vorsitzen-
den Michael Jürgens an 
die Ehrenvorsitzende Helga
Schulz.
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„In seiner Eigenschaft als DSTG-
Bundesvorsitzender hat Dieter
Ondracek schnell deutlich
gemacht, dass auch komplexe
steuerliche Themen mit weni-
gen deutlichen Worten umris-
sen und vermittelt werden kön-
nen. Er tritt nicht nur als enga-
gierter Gewerkschafter für die
Interessen der Kolleginnen und
Kollegen auf, sondern auch als
kenntnisreicher Steuerrechtler,
der in seinen Stellungnahmen
stets einen Schwerpunkt hat:
Wie wirken sich neue Gesetze
auf die Arbeitsbelastung der
Beschäftigten in der Finanzver-
waltung aus. Mit seinem Auf-
treten und seinen Ausführun-
gen hat er die Deutsche Steuer-
Gewerkschaft als Sprachrohr
der Interessen aller Beschäftig-

ten in der Steuerverwaltung
fest in das Bewusstsein von
Politik, Verwaltung und Medien
verankert. Dieses Engagement
und diese Sachkenntnis wird
bei Ondracek noch durch eine
gesunde Portion urbayerischen
Humors ergänzt. Damit hat er
sich um die Beschäftigten in
der Finanzverwaltung in beson-
derem Maße verdient gemacht.
Nach Auffassung des Personal-
rates beim Finanzamt Leverku-
sen und des DSTG-Bezirksver-
bandes Köln gibt es dafür ein
ganz besonderes Prädikat:
schraubenwürdig“, so der Vor-
sitzende des DSTG-Bezirksver-
bandes Köln und stellvertreten-
de Bundesvorsitzende, Kollege
Manfred Lehmann, in seiner
Laudatio.

14

Lehrgänge zum Steuerberater

Samstaglehrgang* ab 24.5.2003
Dreimonatskurs*10.6. – 29.8.2003
Crash-Kurs* 1.9. – 26.9.2003
Fernlehrgang* ca. 1 Jahr
Klausurenkurs 1.4. – 15.9.2003
*inklusive integriertem Klausurenkurs

Begutachtet durch das Bundesinstitut für Berufs-
bildung. Zugelassen durch die Staatliche Zentralstelle
für Fernunterricht. Umfassende examensbezogene 
Loseblattausgabe sowie CD-ROM in allen Kursen.

CD-ROM mit

Lernprogrammen

Aktuelles Steuerrecht für Praktiker:

Aktuelles Wirtschaftsrecht 15.3.2003
Aktuelles Ertragsteuerrecht 5.4.2003
Aktuelles Körperschaft-
steuerrecht 7.6.2003

50476 Köln, Postfach 10 36 65
Tel.: (02 21) 4 20 56 20, Fax: (02 21) 4 20 56 11
E-Mail: steuer@stitz.de
Internet: www.stitz.de

Silberne Steuerschraube
an Dieter Ondracek
Die 36. Silberne Steuerschraube verliehen am 14. Feb-
ruar 2003 der Personalrat beim Finanzamt Leverkusen
und der DSTG-Bezirksverband Köln an DSTG-Chef Dieter
Ondracek. Kollege Ondracek ist damit nach Hermann
Fredersdorf (1975), Werner Hagedorn (1983) und
Erhard Geyer (1997) der vierte Bundesvorsitzende der
DSTG als Schraubenträger und in dieser Eigenschaft
Nachfolger von NRW-Staatssekretär Dr. Harald Noack.

MdB’s in eigenen Reihen

Dieter Ondracek bedankte sich
sehr herzlich für die hohe Aus-
zeichnung und unterhielt den
gesamten Saal mit einer
gekonnten Büttenrede sowie
einigen amüsanten Narretei-
en.

Nach der Verleihung der „Sil-
bernen Steuerschraube“ wur-
de es karnevalistisch. Die „KG
Raubritter“ präsentierte ihre
traditionelle Prunksitzung
unter der Leitung des Präsiden-
ten Ulrich Obladen. Mit von
der Partie waren neben den
Bundesfrauenvertreterinnen

von DSTG und dbb, den Kolle-
ginnen Andrea Sauer-Schnieber
und Helene Wildfeuer, der
DSTG-Ehrenvorsitzende Her-
mann Fredersdorf, die stellver-
tretenden Bundesvorsitzenden
Helmut Overbeck und Joachim
Rothe sowie zahlreiche weitere
DSTG-Amtsträger. 

Vorgemerkt haben sich die Kar-
nevalisten, Närrinnen und Nar-
ren den Termin für die Verlei-
hung der 37. Silbernen Steuer-
schraube am 13. Februar 2004
in der Stadthalle in Leverkusen-
Opladen. 

Der Vorsitzende des Bezirksverbandes Köln und stellvertre-
tende Bundesvorsitzende Manfred Lehmann in der „Bütt“ bei
seiner Laudatio auf den Schraubenträger des Jahres 2003
Dieter Ondracek. Auf dem Foto von links: Manfred Lehmann,
der Personalratsvorsitzende beim Finanzamt Leverkusen
Ralf Garrels, Dieter Ondracek und der DSTG-Ortsverbands-
vorsitzende beim FA Leverkusen Ingolf Dorn.

Zu einem ersten Gespräch mit MdB’s aus der Mit-
gliedschaft hat DSTG-Chef Dieter Ondracek in die
Gewerkschaftszentrale in Berlin eingeladen. Im Bild
v. l. n. r.: Antje Blumenthal, MdB (CDU Hamburg),
DSTG-Chef Dieter Ondracek, Hannelore Roedel
(CSU Bayern).


